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Information zur Abschussplanung ab dem 01.04.2022 
Hier: Möglichkeit der Drei-Jahresabschussplanung beim Rot- und Damwild 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) dürfen Schalenwild (mit Ausnahme von 
Schwarzwild) sowie Auer-, Birk- und Rackelwild nur auf Grund und im Rahmen eines 
Abschussplanes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde im Einvernehmen mit dem 
Jagdbeirat (§ 37) zu bestätigen oder festzusetzen ist. 
 
Im Hinblick auf die Wildarten Rot- und Damwild wurde die Abschussplanung in der 
Vergangenheit über die Ihnen bekannte Jahresabschussplanung durchgeführt. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern besteht nach dem Kommunalen Standarderprobungsgesetz die 
Möglichkeit, neue Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu erproben, auszuwerten und erfolgreiche 
Modelle für eine landesweite Übernahme zu prüfen. Zu diesem Zweck werden für einen 
begrenzten Zeitraum Abweichungen von Rechtsvorschriften zugelassen, um unter anderem zu 
testen, ob damit Verwaltungsverfahren beschleunigt, vereinfacht und kostengünstiger für die 
Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltungen gestaltet werden können.  
 
Im Rahmen eines solches Standarderprobungsverfahrens führt der Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte seit dem Jagdjahr 2016/17 eine Drei-Jahresabschussplanung für die Wildarten Rot- 
und Damwild durch. In Auswertung der Ergebnisse dieses Verfahrens, hat sich das Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt durch Bekanntmachung einer Befreiung von der Anwendung 
landesrechtlicher Standards gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 des Kommunalen 
Standarderprobungsgesetzes vom 03.09.2021, AmtsBl. M-V 2021 S. 940, entschlossen, ab dem 
01.04.2022 ein landesweites Erprobungsverfahren zur Drei-Jahresabschussplanung für Rot- 
und Damwild durchzuführen. 
 
Somit kann für die Wildarten Rot- und Damwild ein zusammengeführter Abschussplan auf der 
Grundlage von drei jährlichen Einzelabschussplänen für den Zeitraum der Jagdjahre 2022/23, 
2023/24 und 2024/25 erstellt werden. 
 
 

 
An alle Rot- und Damwild  
bewirtschaftenden Hegegemeinschaften  
des Landkreises Vorpommern-Greifswald 



Die Drei-Jahresabschussplanung für Rot- und Damwild gilt nur für Jagdbezirksinhaber, deren 
Jagdbezirke im Gebiet einer Hegegemeinschaft gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 LJagdG M-V liegen. 
 
In analoger Anwendung der Verfahrensweise für die Rehwildabschussplanung ist bei der Drei-
Jahresabschussplanung für Rot- und Damwild ein bis zu 20%iger Übertrag oder bis zu 20%ige 
Unterschreitung zum Folgejahr möglich. Jedoch darf am Ende der Drei-Jahresabschussplanung 
(31.03.2025) keine Überschreitung der Ausgangsplanhöhe in Summe der drei Planjahre 
vorliegen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich die 20%-Regelung jeweils auf die 
Abschussplanzahlen einer Altersklasse bezieht.  
 
 
Aufgrund der Corona-Situation ist es aktuell nicht möglich, eine Informationsveranstaltung mit 
allen Rot- und Damwild bewirtschaftenden Hegegemeinschaften des Landkreises 
durchzuführen, um neben den Regelungsinhalten vor allem die sich ergebenen Detailfragen 
einer möglichen Drei-Jahresabschussplanung zu erörtern. 
 
In der Anlage finden Sie die Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
zur Drei-Jahresabschussplanung. 
Vor dem Hintergrund der teilweise zwei Jahre in Folge ausgefallenen Mitgliederversammlungen 
der Hegegemeinschaften und dem damit verbundenen notwendigen Rückgriff auf die 
Abschusszahlen des Jagdjahres 2019/20, wird an dieser Stelle auf die Möglichkeit der 
Anwendung der 3-Jahresabschussplanung verwiesen.  
Eine Verpflichtung für die Hegegemeinschaften besteht nicht, sodass auch in Zukunft 
nach der Ihnen bekannten Jahresabschussplanung verfahren werden könnte. 
 
Seitens der unteren Jagdbehörde wird empfohlen, sich innerhalb des Vorstandes auf die 
favorisierte Abschussplanvariante (1-Jahres oder 3-Jahres) zu verständigen und der unteren 
Jagdbehörde bis zum 
 
 

09. Januar 2022 
 
 
die bevorzugte Abschussplanvariante mitzuteilen (vorzugsweise per E-Mail).  
 
    
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Kroll 
Sachbearbeiter Jagdwesen 
 


